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VERORDNUNG (EG) Nr. 881/2002 DES RATES
vom 27. Mai 2002

über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen
und Organisationen, die mit Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in Verbin-
dung stehen, und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 467/2001 des Rates über das Verbot der
Ausruhr bestimmter Waren und Dienstleistungen nach Afghanistan, über die Ausweitung des
Flugverbots und des Einfrierens von Geldern und anderen Finanzmitteln betreffend die Taliban von

Afghanistan

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 60, 301 und 308,

gestützt auf den Gemeinsamen Standpunkt 2002/402/GASP zu
den restriktiven Maßnahmen gegen Osama bin Laden,
Mitglieder der Organisation Al-Qaida und die Taliban sowie
andere Einzelpersonen, Gruppen, Unternehmen und Organisa-
tionen, die mit ihnen in Verbindung stehen, mit dem die
Gemeinsamen Standpunkte 96/746/GASP, 1999/727/GASP,
2001/154/GASP und 2001/771/GASP (') aufgehoben wurden,

auf Vorschlag der Kommission (2),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 16. Januar 2002 nahm der Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen die Resolution 1390(2002) an, in
der er feststellte, dass die Taliban auf die in mehreren
vorausgegangenen Resolutionen gestellten Forderungen
nicht reagiert hatten, und die Taliban dafür verurteilte,
dass sie die Nutzung Afghanistans als Basis für die
Ausbildung von Terroristen und terroristische Aktivi-
täten zugelassen haben, und in der er ferner das Al-
Qaida-Netzwerk und andere mit ihm in Verbindung
stehende terroristische Gruppen für ihre terroristischen
Handlungen und die Zerstörung von Sachwerten verur-
teilte.

(2) Der Sicherheitsrat beschloss unter anderem, dass das
nach seinen Resolutionen 1267(1999) und 1333(2000)
verhängte Flugverbot und einige der Afghanistan aufer-
legten Ausfuhrbeschränkungen aufgehoben und der
Anwendungsbereich des Einfrierens von Geldern und
das Verbot der Bereitstellung von Mitteln, die nach
diesen Resolutionen auferlegt worden waren, angepasst
werden sollen. Ferner beschloss der Sicherheitsrat, dass
die Bereitstellung von bestimmten Dienstleistungen im
Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten für die
Taliban und die Al-Qaida-Organisation verboten werden
soll. Diese Maßnahmen werden vom Sicherheitsrat
gemäß Absatz 3 der Resolution 1390(2002) 12 Monate
nach deren Annahme überprüft; nach Ablauf dieser Frist
entscheidet der Sicherheitsrat, ob die Maßnahmen unver-
ändert weiter angewandt werden oder ob sie verbessert
werden müssen.

(3) In diesem Zusammenhang erinnerte der Sicherheitsrat
an die Verpflichtung, seine Resolution 1373(2001)
gegenüber allen Mitgliedern der Taliban und der Al-
Qaida-Organisation, jedoch auch ihren Verbündeten, die
an der Finanzierung, Planung, Erleichterung, Vorberei-

(') Siehe Seite 4 dieses Amtsblatts.
(2) Vorschlag vom 6. März 2002 (noch nicht im Amtsblatt veröf-

fentlicht).
(') Stellungnahme vom 11. April 2002 (noch nicht im Amtsblatt

veröffentlicht).

tung und Durchführung terroristischer Handlungen
beteiligt waren, uneingeschränkt umzusetzen.

(4) Diese Maßnahmen fallen in den Geltungsbereich des
Vertrags, und daher ist insbesondere zur Vermeidung
von Wettbewerbsverzerrungen ein Rechtsakt der
Gemeinschaft erforderlich, um die einschlägigen
Beschlüsse des Sicherheitsrates umzusetzen, soweit sie
das Gebiet der Gemeinschaft betreffen. Für die Zwecke
dieser Verordnung gilt als Gebiet der Gemeinschaft die
Gesamtheit der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, auf
die der Vertrag nach Maßgabe seiner Bestimmungen
Anwendung findet.

(5) Um innerhalb der Gemeinschaft ein Höchstmaß an
Rechtssicherheit zu erreichen, müssen die Namen und
übrigen sachdienlichen Angaben zu den von den VN-
Behörden benannten natürlichen und juristischen
Personen, Gruppen oder Organisationen, deren Gelder
eingefroren werden sollen, öffentlich bekannt gemacht
und ein Verfahren zur Änderung der betreffenden Liste
innerhalb der Gemeinschaft festgelegt werden.

(6) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sind gege-
benenfalls zu ermächtigen, die Einhaltung dieser Verord-
nung zu gewährleisten.

(7) In der Resolution 1267(1999) des Sicherheitsrates der
Vereinten Nationen ist festgelegt, dass der zuständige
VN-Sanktionsausschuss in bestimmten Fällen aus huma-
nitären Erwägungen Ausnahmen von einem Einfrieren
der Gelder zulassen kann. Daher müssen Vorschriften
erlassen werden, um die Anwendung solcher
Ausnahmen innerhalb der Gemeinschaft zu ermögli-
chen.

(8) Aus Gründen der Zweckmäßigkeit sollte die Kommis-
sion ermächtigt werden, die Anhänge dieser Verordnung
auf der Grundlage einschlägiger Mitteilungen und Infor-
mationen seitens des Sicherheitsrates der Vereinten
Nationen, des VN-Sanktionsausschusses und der
Mitgliedstaaten gegebenenfalls zu ändern.

(9) Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten einander
über die im Rahmen dieser Verordnung ergriffenen
Maßnahmen unterrichten und andere sachdienliche
Informationen austauschen, die ihnen im Zusammen-
hang mit dieser Verordnung vorliegen; sie sollten mit
dem zuständigen VN-Sanktionsausschuss zusammenar-
beiten, was insbesondere die Übermittlung von Informa-
tionen an den Ausschuss einschließt.

(10) Die Mitgliedstaaten sollten Vorschriften über Sanktionen
für Verstöße gegen die Bestimmungen dieser Verord-
nung erlassen und ihre Anwendung gewährleisten. Diese
Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und
abschreckend sein.
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(11) Da das Einfrieren der Gelder angepasst werden muss,
muss gewährleistet werden, dass Sanktionen für
Verstöße gegen diese Verordnung mit deren Inkrafttreten
auferlegt werden können.

(12) Angesichts der mit der Resolution 1390(2002) aufer-
legten Maßnahmen sind die in der Gemeinschaft festge-
legten Maßnahmen durch die Aufhebung der Verord-
nung (EG) Nr. 467/2001 des Rates C) und den Erlass
einer neuen Verordnung anzupassen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel l

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:

1. „Gelder" finanzielle Vermögenswerte oder wirtschaftliche
Vorteile jeder Art einschließlich von — aber nicht
beschränkt auf — Bargeld, Schecks, Geldforderungen,
Wechsel, Geldanweisungen oder andere Zahlungsmittel,
Guthaben bei Finanzinstituten oder anderen Einrichtungen,
Guthaben auf Konten, Schulden und Schuldverschrei-
bungen, öffentlich und privat gehandelte Wertpapiere und
Schuldtitel einschließlich Aktien und Anteilen, Wertpapier-
zertifikate, Obligationen, Schuldscheine, Optionsscheine,
Pfandbriefe, Derivate; Zinserträge, Dividenden oder andere
Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten;
Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragser-
füllungsgarantien oder andere finanzielle Zusagen; Akkredi-
tive, Konnossemente, Sicherungsübereignungen, Dokumente
zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oder
anderen Finanzressourcen und jedes andere Finanzierungsin-
strument für Ausfuhren;

2. „wirtschaftliche Ressourcen" Vermögenswerte jeder Art,
unabhängig davon, ob sie materiell oder immateriell und
beweglich oder unbeweglich sind, die keine Gelder sind,
aber für den Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleis-
tungen verwendet werden können;

3. „Einfrieren von Geldern" die Verhinderung jeglicher Form
von Bewegungen, Transfers, Veränderungen, Verwendung
von Geldmitteln und Handel mit ihnen, die deren Volumen,
Beträge, Belegenheit, Eigentum, Besitz, Eigenschaften,
Zweckbestimmung verändern oder andere Veränderungen
bewirken, mit denen eine Verwendung der Gelder
einschließlich der Vermögensverwaltung ermöglicht wird;

4. „Einfrieren von wirtschaftlichen Ressourcen" die Verhinde-
rung ihrer Verwendung für jeden Erwerb von Geldern,
Waren oder Dienstleistungen, einschließlich von — aber
nicht beschränkt auf — den Verkauf, das Vermieten oder
das Verpfänden dieser Ressourcen.

Artikel 2
(1) Alle Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die einer
vom Sanktionsausschuss benannten und in Anhang I aufge-
führten natürlichen oder juristischen Person, Gruppe oder
Organisation gehören oder in deren Eigentum stehen oder von
ihr verwahrt werden, werden eingefroren.

(2) Den vom Sanktionsausschuss benannten und in Anhang
I aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Gruppen
oder Organisationen dürfen Gelder weder direkt noch indirekt
zur Verfügung gestellt werden oder zugute kommen.

(') ABI. L 67 vom 9.3.2001, S. 1.

(3) Den vom Sanktionsausschuss benannten und in Anhang
I aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Gruppen
oder Organisationen dürfen weder direkt noch indirekt wirt-
schaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden oder
zugute kommen, wodurch diese Personen, Gruppen oder Orga-
nisationen Gelder, Waren oder Dienstleistungen erwerben
könnten.

Artikel 3
Unbeschadet der Befugnisse der Mitgliedstaaten zur Ausübung
ihrer Hoheitsgewalt ist die Lieferung, der Verkauf und die
Weitergabe, auf unmittelbarem oder mittelbarem Weg, von
technischer Beratung, Hilfe oder Ausbildung im Zusammen-
hang mit militärischen Tätigkeiten, insbesondere Ausbildung
und Hilfe im Zusammenhang mit der Herstellung und Instand-
haltung und Verwendung von Waffen und anderem damit
verbundenem Material jeder Art an alle vom Sanktionsaus-
schuss benannten und in Anhang I aufgeführten natürlichen
und juristischen Personen, Gruppen und Organisationen
verboten.

Artikel 4
(1) Die wissentliche und beabsichtigte Beteiligung an Tätig-
keiten, deren Ziel oder Folge direkt oder indirekt die Umge-
hung des Artikels 2 oder die Förderung der in Artikel 3
genannten Transaktionen ist, ist untersagt.
(2) Informationen darüber, dass die Bestimmungen dieser
Verordnung umgangen werden oder wurden, sind den zustän-
digen Behörden der Mitgliedstaaten und — direkt oder über
diese zuständigen Behörden — der Kommission zu übermit-
teln.

Artikel 5
(1) Unbeschadet der für die Berichterstattung, die Vertrau-
lichkeit und das Berufsgeheimnis geltenden Bestimmungen und
des Artikels 284 des Vertrags sind natürliche und juristische
Personen, Organisationen und Einrichtungen verpflichtet,
a) den in Anhang II aufgeführten zuständigen Behörden der

Mitgliedstaaten, in denen sie ihren Sitz oder eine Niederlas-
sung haben, sowie — direkt oder über diese zuständigen
Behörden — der Kommission unverzüglich alle Informa-
tionen zu übermitteln, die die Einhaltung dieser Verordnung
erleichtern würden, z. B. über gemäß Artikel 2 eingefrorene
Konten und Guthaben.
Insbesondere sind die verfügbaren Informationen im
Zusammenhang mit Geldern, anderen finanziellen Vermö-
genswerten und wirtschaftlichen Ressourcen, die während
der sechs Monate vor Inkrafttreten dieser Verordnung im
Eigentum oder unter der Kontrolle einer der vom Sanktions-
ausschuss benannten und in Anhang I genannten Person
standen, zu übermitteln;

b) mit den in Anhang II aufgeführten zuständigen Behörden
bei der Überprüfung dieser Informationen zusammenzuar-
beiten.

(2) Die entsprechend diesem Artikel übermittelten oder
erhaltenen Informationen dürfen nur für die Zwecke verwendet
werden, für die sie übermittelt oder entgegengenommen
wurden.

(3) Zusätzliche Informationen, die der Kommission direkt
zugehen, werden den zuständigen Behörden der betroffenen
Mitgliedstaaten zugänglich gemacht.
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Artikel 6

Weder die natürlichen oder juristischen Personen, Gruppen
oder Organisationen, die Gelder, andere finanzielle Vermögens-
werte und wirtschaftliche Ressourcen in dem Glauben
einfrieren, dass derartige Handlungen mit dieser Verordnung im
Einklang stehen, noch deren Direktoren oder Beschäftigte
können auf irgendeine Weise hierfür haftbar gemacht werden,
sofern das Einfrieren nicht erwiesenermaßen auf Nachlässigkeit
zurückzuführen ist.

Artikel 7
(1) Die Kommission wird ermächtigt,
— Anhang l auf der Grundlage der Entscheidungen des Sicher-

heitsrates der Vereinten Nationen oder des Sanktionsaus-
schusses zu ändern oder zu ergänzen, und

— Anhang II auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten
übermittelten Informationen zu ändern.

(2) Unbeschadet der Rechte und Pflichten der Mitglied-
staaten nach der Charta der Vereinten Nationen wird die
Kommission ermächtigt, die für die wirksame Durchführung
dieser Verordnung erforderlichen Kontakte zum Sanktionsaus-
schuss zu unterhalten.

Artikel 8
Die Kommission und die Mitgliedstaaten unterrichten einander
unverzüglich über die im Rahmen dieser Verordnung
ergriffenen Maßnahmen und tauschen die ihnen im Zusam-
menhang mit dieser Verordnung vorliegenden sachdienlichen
Informationen, insbesondere gemäß Artikel 5 eingegangene
Informationen und Informationen über Verstöße gegen diese
Verordnung, Probleme bei ihrer Durchsetzung und Urteile
nationaler Gerichte, aus.

Artikel 9
Diese Verordnung gilt ungeachtet etwaiger Rechte und
Pflichten, die sich aus vor ihrem Inkrafttreten unterzeichneten
internationalen Übereinkünften, geschlossenen Verträgen oder
erteilten Lizenzen oder Genehmigungen ergeben.

Artikel 10

(1) Jeder Mitgliedstaat legt die Sanktionen fest, die bei
Verstößen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung zu
verhängen sind. Diese Sanktionen müssen wirksam, verhältnis-
mäßig und abschreckend sein.

(2) Bis zur Annahme gegebenenfalls erforderlicher Rechts-
vorschriften werden im Falle von Verstößen gegen diese
Verordnung Sanktionen verhängt, wie sie von den Mitglied-
staaten im Einklang mit Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr.
467/2001 festgelegt wurden.

(3) Jeder Mitgliedstaat ist dafür verantwortlich, gegen alle
natürlichen oder juristischen Personen, Gruppen oder Organi-
sationen vorzugehen, die seiner Rechtshoheit unterliegen und
die gegen die in dieser Verordnung erlassenen Verbote
verstoßen haben.

Artikel 11

Diese Verordnung gilt
— im Gebiet der Gemeinschaft, einschließlich ihres Luftraums,
— an Bord jedes Luft- und Wasserfahrzeugs, das der Rechtsho-

heit eines Mitgliedstaats unterliegt,
— für jede anderswo befindliche Person, die die Staatsangehö-

rigkeit eines Mitgliedstaats besitzt, sowie
— für jede nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete

juristische Person, Gruppe oder Organisation und
— für jede juristische Person, Gruppe oder Organisation, die in

der Gemeinschaft tätig ist.

Artikel 12

Die Verordnung (EG) Nr. 467/2001 wird aufgehoben.

Artikel 13

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 27. Mai 2002.

Im Namen des Rates
Der Präsident

M. ARIAS CAfiETE


